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abgeschlosfftfö-"ätff  uriten  aüdg.#'ufüt-eri Tage zwischeff"'-  7 -" a -'-'!'
Moderne's"-Exgenhexm,Wohnun:gsex'g'entums-Ge'se11sch'aft;m.ab.Hfc,-x
1o7o  Wie?,"  Guteriberggässffi  '1 ,"  ajs'  Verkäurö'rirj'ei::ri'eröeialffl"Äöd  :7'i

den in  d!er ari4Öffla'H1öfü'jrie'n";irrerx' jff'4eg'r'4ez'ändön }Eiffi-s'tgffit.öi'l :-' "

dieses  Vertrages  bildenden  Liste  unter  A  1)  bis  62)  ge-

nann'-enKa"u'j-er11anderera'-l'f.SyX'!'1ae':f'a01gt"-

II.

Auf  der  gegenständlichen  Liegenschaft  wurde  von  der

verkäufmr\H:iffir-iitföföÖ"ä'g*')'#tfö'ü-ba:ufö.;'dö'ffiung"l'!"Ö8,a  äiL"'fn

der  angesaWiofüöü4:ff'Y,-'i\fü-t'§&nÄffA't:4n"rkiffiur$en:'füid Ä"ÄW"'E'Änötöfü
räume  -';'-üSaw-ü;z*ü'.":-  :"""-""-"-"'rU-r"f"  " "  ""  - "':":  "  - ')"-"-""

siehe Seite 5/B.
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IiI.

Modernes  Eigenheim,  Wohriungseigentums-Gesellschaft

m.b.H.,  in  der  Fo14Ö fürz  Verkäuferin  genannt,  verkauft  und
übergibt  an,  die  in  dek  angeschlosseBen  Liste  unter  A  1 ) bis

62)  genanriten  Käufer  urfd  diese  kaufen  und  übernehmen  von  der

Verkäuferin,  die  in  dies'ef  :[ii!%te  unter  B 1)  .bis-62)'  ge-

nännterr"Anteile  der  ini  Puhk't  I.  näher  bezeichneten  aLiegen-

a'!'%'!  sc!iaft  Bmt allern takföahiichen  und fechtlicher4'Zubehör,
5  :  'wie  'eaei dle  -Verk!fü:f:ekih  bishef  begess'en und benützt  hat,

.' . ..,,oder doö6'  z:u 'besit'zen  uJ  bentitzen  berechtigt  'vzar,  Zu den

in  d'ör  Liste  unter  F  1)  bis  62)  genannten  Kaufpreisen.

Die  in  dieser  Liste  genannten  Kaufpreise  wurden  außer  -

halb  dieses  Vertrages  nach  gesonderter  Vereinbarung  von

den  Käufern  erlegt  und  von  der  Verkäuferin  quittiert.

IV.

:a 'fm '}fEi"rlNjföjci":@uf ')'  3 des. Wöhnungseigenturnsgesetzeö

,..4rdö'h  diese  hiernit  verkaufteri  Liegenschaftsanteile  ent-

sprecheüd'  der"  Pestsetzung  der  Nutzwerte  für  obige  Liegenschaft

ermittelt  und  ausgemessen.

Die  Festsetzung  für  Nutzwerte  erfolgte  mit  recöts-

kräftiger  Entscheidu.ng  des  Magistrates  der  Stadt  Wien,

$g;isl'ataö'a'ba'Eeil'ung  5o., Zentrale  SchliÖhtungsstelle,  vom
16.:12.1976.

V.

Die  Käufer  erwerben  diese  Liegenschaftsantei1e  unter

Hinweis  auf  die  bereits  abgeschlossenen  Vorverträge  um

Wohnungseigentum  im Sinne  des  Wohnungseigentumsgesetzes  in

der  jeweils  geltenden  Fassung  zu begründen  und  die  Wohnungcn

und  Garagen  auf  Grund  dieses  Rechtes  zu  benützen.
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D@üJ7äüferq:  isq,aer  aeqze4,ti,gq  B.;uzustand,  sowie

dervertragsgegens'-aa'üCl3Jaec!l"i,.nWo:u'lungen-'t2l:l-iqrLlna.pers«'n
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Zinüen,  6o;. Ve7-,z-y,gp-  rücksich":3ich  Zinseszinsen  und  der  Neben-
gebühre»::;aceion  von  S 78.35ü>--  für  das  Land  Wien.
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Ferner  sind  irn Lastenblatt  unter  OZ  83  und  9o

jeweils  die  Veräußerungsverbote  gemäß  § 22  Abs.  1 WBFG.

1968  für  das  Land  Wien  einverleibt.

Un':,er  OZ  92  ist  die  Dienstbarkeit  des  Gehens  zu-

gunster;i-der  jeweiligen  Eigentümer  des  Grundstückes

Nr.  61/2  sichergestellt.

Di,e.I«4ufer  übernehrnen  die  oben  angeführten  Pfand-

rechte,i  w,i,e.  sie  aus  den  Promessen,  Dar1ehenszusicherungen

und Schu14pcheinen  hervorgehen  und der  Verkäuferin  bisher

zugestanden  sind  bzw.  sie  belastet  haben,  unter  tJbernahme

der  persqnlichen  Haftung  solidarisch  mit  den  übrigen  Mit-

eigentürriern  ohne  Anrechnung  auf  den  Kaufpreis.  Die  Käufer

treten  in  sämtliclie  Bestiri'»ungen  und  in  die  die  Verkäuferin

betreffenden  Verpflichtungen  bezüglich  Art  und  Höhe  der

Rückzahlung.,  an  di.e  kreditgewährenden  Stellen  vollinhaltlich

ein.

Die  Aufteilung  der  Forderungsbeträge  der  einzelnen

Pfandrechtsg1äuMger,  ergibt  sich  aus  der  Spalte  G und  H

in  der  angescßlosserien  Liste.  Die  Käufer  verpflichten  sich

im Innenverhältnis  für  s.:ch  und  ihre  Rechtsnachfolger,  die

in  der  Spal,ie.G.und  H genannten  Beträge,  soweit  sie  auf  ihre

Wohnungeri,  bZv7.  PKV'7-Eiri.steJ11ilätze  entfallen,  an die  Dar-

lehensgläubiger  zu  l:+ezahlen.

Ausdrücklich  festgestellt  wird,  daß  jener  14it-  bzw.  '

WohnungseigeHt'er,  dej  'vorzai:tig  die  bücherlich  sicher  -  '

gestellte  E)qg4qpung  tilgt,.  aüch  im Innenverhältnis  für

diese  Forderung  nicht  mehr  haftet.

VII.

Die  Ubergabe  und  Ubernahrne  äes  Kaufgegenstandes  er-

folgt  symbolisch  mit  der  Unterfertigung  dieses  Vertrages.

,AlslS.tichtag  für  den  tibergang  von  Nutzungen  und  Lasten,

Gefahr  und  Z:ufallz.,wird.  der  erste  Tag  des  Kalendervieitel-

jahres,  der  der  Grundbuchsdurchführung  dieses  Vertrages
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folgt,  vereinbart.  Die  Verkäuferin  steht  den  Käufern  dafür

Öin, daß an diesem  Stichtag  ein  Rtickstand  an Darlehensannuitäten

füz' die  vorerwähnten  pfandrechtlich  sichergestellten  Dar-
lehen  nicht  besteht.

VIII.

Modefnes  Eigenheim,  Wohnungseigentums-Gese1lsÖhaft

m.bjf.  erteilt  sohiri  ihre  ausdrückliahe  Eirivilli§ungy  daß  auf
Grund  dieses  Kaufvez'träges,  ohne  ihr  weitetää  miösen  öd

Einvernehmen,  jeaoch  nicht  auf  ihre  Koster'i,  ob der  iThr ge-
hörigen  im Purd<;  ,.I.,  nähex,  »emäi-öhffe"t'gn  "Liegenschaft,  das

Eigentumerecht  ffi4r die  in,ör  ahgescHloöseüen  Lis:t4  untef

waltungen  KG. das Rech,f;..ein,z:die-  vertrags§egöns:än<lliche

Liegenschaft  zu yerya,ljqn,wobe'i  auf'  eine  Aufkündigung

-i"  '-Bezug  der  Baulichkeit,  ausg:escHIö'ssen  wird,  soferne  nicht

der  Verwalter  aus  wichtigen  Gründen  oder  im Falle

der  groben  Vernachlässigung  seiner  Pflichten  vom Gericht
abberufen  wird

Die  in  der  angpsphlossene-n  Liste  untÖi  A  1)  bis  62

t -"  dbriörföeön Vertragsteile,  -schliefÄen  riürmiehr  -folgenden

türner dÖr'irri  'fünkt  I,.,,44.eqqs-iVe-tr'äges  rimher beze,ichneten
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Liegenschaft  räumen  sich  hiernit  wechselseitig  unter  ent-

sprechender  Weglassung  ihrer  eigenen  Person,  an  den  unter

C 1)  bis  62)  bezeichneten  Wohnungen,  Garagen  und  Lagerräume

das  Recht  auf  ausschließliche  Nutzung  und  alleinige  Verfügung

(Wohnungseigentum)  im Sinne  und  unter  Zugrundelegung  des

:'-'  "' Wühnungseijentu-ins-g'ersetzes  -in der- '5e*e-4is  gölteffiden  Fassung

"""="o':"" -'!!öain-"urfö'6"jö 'j'eweiligen  Erwerber:dö'ö  mohnungsÖi@enturns-
-' -' " = föch'tfü  erkläffiön  die'Annahrne  des'se4ben.  '

Die  unter  A  6)  genannten  Ehegatten  begründen  aas  ge-

meinsame  Wohnungseigentum  an  den  unter  C 6)  näher  bezeich-

neten  Wohnungen'  urid  räumen  sich  wechselseitig  geraäß  (§ 8 WEG.

1975  das  Wohnungseigentum  ein.

' Xi.  ' a '- '

Die  in  aer  angeschfössenän  Liste  untÜf-  Ä '1 ) bis  62)

"  §enarin-tän  Mi"f.Öigeritürner  erklären  t'iemtt,idÄß:'ofüne  ihr

-""- -' " wöiaterfüs  'Wiffiosen urid'-Eföverriehtt1erTh,  ob- '-aa'  y'im Punkt  I.  dieses  '

' " "2 "  Ve:r't";'aies  näher  bezeichnete:Th'  Liegenschaf't',  irn Eigentumsblatt

be!i':den  ünte'i  8 1 )' bis"  62)  goeriannten  Antöilen  der  unter

A  1)  bis  62)  genannten  Miteigenttimern  und  Erwerber  des

}fohnungseigentumörech4=es,.  das  mit  den  entsprechenden

Eigentumsanteilen  untrennbar  verbunderie  Wohnungseigentum

im Umfang'öa 'd'es Pünktes  X.  di-öees  Ver'trägäs  und  der  an  -

:" '2" g:escliIaöss'enen' Liste  einverleibt,'  wobei  das"Wo-finungseigen-  . 'i=:

""  :""füfö bei:  'den  unter'  B 6)  ggöaKi'xten  Arite;j'lerra gemeinsam  verbunden

"" '- - -' : fti:r  aäie unter  Äa!-)6") genänrxte'n  Ehegattön  is't,'  sowie  die  Ver-

"  ':-' e»'i'nbär'i.;.'üg  üße;:ffi'ä'i'«-Ä'uftLeil:ürig"dÖr"B-äuk'o-'sförf'ü'föl  Heizkosten  gemäß  ' =- '

' " "PÜ'nÄat: XI'I.  d-ieses  ' Vertrageg  ' im  nias'terÄbl:a'tt'  fü"gemerkt  werde.
,,, ; . . . !a. :, ; 'i,.,,..',  , ,  h . .. .  .

XII.

Da nach  den  Richtlinien  der  kreditgewährenden  Stellen

die  Förderung  der  Baukosten  nach  der  Nutzfläche  der  ein-

-' ze1neÜ"Wohr»ü'ffgeri  ße:echIriet  wifa,'  9eiöinbären  die  Vertrags-

-"  ; '  !Z  i ." .'  l '.f-i  '
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teile,  daß  die  Tilgung  der  Annuitäten  der  Darlehen  nach

dem Verhältnis  der  Nutzfläche  einer  Wohnung,  zur  Nutzfläche

sämtlicher  Wohnungen  des  Hauses  zur  Aufteilung  zu gelangen

hat.  Für  das  Ausmaß  der  Nutzfläche  gelten  die  Angaben  im

Bestandsplan,  das  in  der  angeschlossenen  Liste  in  der  Spalte

E wiedergegeben  ist.  Die  einzelnen  Beträge,  insbesondere  für
die  PKTa7-Einste11räume  und  Lagerräume  ergeben  sich

aus  der  Spalte  G und  H in  der  angeschlossenen  Liste  zum

Stichtag  der  Fertigstellung  des  Wohnhauses.

Die  Heizkosten  werden  ebenfalls  nach  diesern  Schlüssel,

jedoch  ohne  Berechnung  der  FJächen  für  Terrassen,  PKW-

Einstellplätze  üna  Lagerräume  'aufgeteilt.  '

..  L  j. , i   . . : '
XIII.

'i.

Die  in  der  angeschlossenen  Liste  unter  A  1)  b'is  62)
angeführten  Vertragsteile  anerk.erinen  die  von  der

Verkäuferin  voygenorrimene  Bauendabrechnung,  insoveit,  als
diese  Endabrechnung  vom Land  aWien anerkannt  wur-de.  '

'= E:-D<le  Ver  hragS  tel  le  'tr  e terf'  f'e)'  rler  ' IJn dle  ZVOn  dtE!r  Ver  -

:' käufer'in  abgeschloss'enen  Vers'i-chärÜngsverträgÖ  und  den  'Haus-
besorgerdienstvei'tErag  ein.'

XIV.

"  Für  die  rechtliche  Beurteilüng  dieses  Vertrages  und

';ö-fler' auS  dem Vertragsverhältnis  entspr-ingenden  ReChtÖ  'vnd
-': o 'Pflichten  der  W'ohnungs-  urrd  Mjateigerrtürner  gelten  mangels

anderer  schriftlicher  Vereinbarungen,  die  diesJbezüglichen

Bestimrnungen  des  Wohnungseigentumsgesetzes  in  der  jeweils
geltenden  Fassung.

.. l,'a i I : : : -;"

:r.'-i:i.

Lt . - I



Die  Kosten  für  die  Errichtung  und grundbüche;li<,he

Durchfühfü'ng-'dieses  V.er,trages>  die  Einholung  der..  Zust4'mung

des Laüdes  Wieri  und,  4pzeige  beim  Fj.nanzafnt,  sow:e  ,e.ine  -.ille:n
f=-?.!s-  kü'r Vorschreibung.  gp,4.a'ngenäe Grunderwerbsteqef,iffnd
die  Eintiaguügsgebühr  '!,rageff  adie  Käufer

Für  den gegenständlichen  Erwer$,wird  die  (I:ewährunq

der Grunderwerbsteuerfreihei;L.gg@Qß  H,,.« Abs.  1 Ziff.  3b

für  den  Gri;ri6.yintei,,l.zuzüglich  det  Barauslagen,  Umsatzsteuer

Lega:isier'.rigskos':en  und  Eintragungsgebühr

Dle  Wo'l.-inur-g  topä  Nr.  1 auf  Sf-leg  e Iy  fS  t  ',AlS  Hausbe-

sorger:1ienstti;rohnurig  gewidmet  und  bildet  im Verhältnis  der

Mite:igeniümsantejle  geme4nsarnes  Eigentum  al1e:r:::iMiteigentföner

SföAElföfüi  Ver:.ragsteile  haben  bei sonstigem  Schaden-

ersatz,  d'i:g'in  4fepÖm  Vep-tsrqg,.,übeirriornmenen  Verpflic.htungen

und  Pflichteri  eintröten.  Zum ScKutzp  der  Wohnungseigentums-

gemejn!3chaft  17erpf.1jChte  t SjCh  ejJQ ,apäterer  Veräuaerer  heute

schon,  pti'i:  seina"ri  Rechtsnachfolger  f,'t;q  die  laufenden.Kredit-

rückzahlur'»geri,  Betriebs-  und Heizko,qten  des  .Kal»ad'i.ahres

der  Veräußerürig  Zur ungeteilten  Hand  mit  4,4,':t-rW'!$offgegen-
über  dem "7ervyaiter  Zu haf  ten.  Eln  Guthaben  auS  der

Rücklage  fü:':  Instandhalfüngs-  und  Verbesserungsarbeiten

verbleibt  beim  Haus  und  hat  der  Veräußerer  kein  Recht

auf  Entri.ahrrie  und  Ausfolgung.  Die  Käufer  werden  dafür
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Sorge  tragen,  daß  aucli  ihre  Rechtsnachfolger  zur

weiteren  Uberbindung  dieses  Vertragsinhaltes  verpflichtet

werden.

XVIII.

Die  Vertragsteile  ermächtigen  den  Vertrags-

errichter  gemäß  gesondert  erteilter  beglaubigter  Vollmacht

zur  allfälligen  Berichtigung  dieses  Vertrages  in  formeller

Hinsicht.

XIX.

Dieser  Vertrag  ist  aufschiebend  bedingt  von  der

Zustirnmung  des  Landes  »7ien  irn Hinblick  auf  das  zu  seinen

Gunsten  einverleibte  Veräußerungsverbot.

XX.

Die  Käufer  erklären  die  österreichische  Staatsbürger  -

schaft  zu  besitzen  und  Deviseninländer  zu  sein.

XXI.

Dieser  Vertrag  wird  in  einer  Urschrift  errichtet,

welche  nach  grundbücherlicher  Durchführung  dem  Verwalter

zur  treuhändigen  Verwahrung  zu  übergeben  ist.  Das  Original

dieser  Urkunde  verbleibt  sodann  jeweils  in  tzeuMndiger

Verwahrung  des  Verwalters.  Jeder  Vertragsteil  oder  dessen

Erbe  und  Rechtsnachfolger  ist  berechtigt,  von  diesern  Vertrag

einfache  oder  beglaubigte  Abschriften,  auch  wiederholt,

auf  eigene  Kosten  zu verlangen.

Wien,  am
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